	Steuerklasse
	Familienstatus

	I (1)
	a) Alleinstehende
(Ledige, Geschiedene, Verwitwete)
b) Verheiratete / eingetragene Lebenspartner
(wenn Sie dauerhaft von Ihrem Ehepartner getrennt leben)

	II (2)
	Alleinerziehende (ab dem 1. Kind)

	III (3)
	a) Verwitwete (im Jahr des Todes + Folgejahr)
b) Verheiratete / eingetragene Lebenspartner
(wenn Partner Steuerklasse V gewählt hat, oder der Partner nicht arbeitet bzw. weniger verdient)

	IV (4)
	Verheiratete / eingetragene Lebenspartner
(wenn der Partner auch Steuerklasse IV wählt)

	V (5)
	Verheiratete / eingetragene Lebenspartner
(wenn der Partner Steuerklasse III wählt)

	VI (6)
	Ledige und Verheiratete / eingetragene Lebenspartner
(ab dem zweiten Job, wenn Sie mehrere Jobs haben und entsprechend mehrere Lohnsteuerkarten vorlegen müssen oder aber wenn Sie die Lohnsteuerkarte nicht vorlegen, obwohl Sie es müssten)



Wann muss ich meine Steuerklasse ändern?
[bookmark: _GoBack]Wenn sich die eigenen Familienverhältnisse ändern, wird auch die Steuerklasse angepasst. Das ist der Fall wenn...
· Sie heiraten.
· Sie sich von Ihrem Ehepartner trennen oder geschieden werden.
· Ihr Ehepartner stirbt.
· Sie als Alleinstehende ein Kind bekommen.
· Sie zusätzlich zu Ihrem Hauptberuf einen zweiten Job annehmen, der sowohl sozialversicherungspflichtig als auch steuerpflichtig ist.
Welche Optionen gibt es für verheiratete Paare?
Ehepaare können sich zwischen drei Kombinationen der Steuerklassen entscheiden:
1. Verdient ein Partner deutlich mehr als der andere, lohnt sich eine Kombination aus Steuerklasse III (3) und V (5). Der Vorteil: Der Besserverdienende hat in Steuerklasse III deutlich weniger Abzüge. Der Nachteil: Je größer die Schere zwischen den beiden Gehältern ist, desto höher ist die Steuernachzahlung am Ende des Jahres.
 
2. Verdienen die Ehepartner annähernd gleich viel, bietet sich eine Kombination aus Steuerklasse IV und IV an - oft auch Steuerklasse 4 und 4 geschrieben.
 
3. Seit 2010 können Ehepaare auch die Kombination Steuerklasse IV (4) mit Faktor wählen. Durch den Faktor berücksichtigt das Finanzamt den Splittingvorteil bereits während des Jahres. So können Sie eine Steuernachzahlung vermeiden.

